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Kundeninformationen 
nach der Verordnung über Informationspflichten 
bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 01.11

Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen 
(VVG-InfoV) sind wir als Versicherer verpflichtet, Ihnen die nachstehenden Infor-
mationen zu übermitteln.

Informationen zum Versicherungsunternehmen

Identität des Versicherers1. 
Versicherungsträger und ladungsfähige Anschrift für Unfall, Hausrat, Glas und Gebäude sowie alle 
sonstigen Versicherungssparten mit Ausnahme von Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- und 
Rechtsschutzversicherungen:
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
Riethorst 2
30659 Hannover
Telefon +49 511 645-0
www.hdi-gerling.de
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Handelsregister: Sitz Hannover, HR Hannover B 201662
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herbert K. Haas
Vorstände: Dr. Heinz-Peter Roß (Vorsitzender), Markus Drews, Gerhard Frieg, Peter Klingspor, Iris Klunk, 
Jörn Stapelfeld

Versicherungsträger und ladungsfähige Anschrift für Rechtsschutzversicherungen:
HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG
Günther-Wagner-Allee 14
30177 Hannover
Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover HRB 8716
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Frieg
Vorstände: Peter Klingspor (Vorsitzender), Dr. Rolf Maenner 
Die Schadenregulierung erfolgt durch die 
HDI-Gerling Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH.
Günther-Wagner-Allee 14
30177 Hannover
Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover HRB 55309
Geschäftsführer: Dr. Rolf Maenner· 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 2. 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist das Betreiben von Versicherungsgeschäft.

Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o.ä.3. 
Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o.ä..

Informationen zur angebotenen Leistung

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung,  4. 
Vertrags bestimmungen
Der Leistungsumfang der einzelnen Versicherungsverträge sowie die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
ergeben sich aus dem Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen zwischen Ihnen und uns ist deutsches Recht 
anwendbar

Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)5. 
Den Jahresbeitrag für Ihre Versicherungsverträge können Sie dem Antrag entnehmen. Der Beitrag enthält 
die von Ihnen zu entrichtende Versicherungsteuer. Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die Antrags-
bearbeitung werden nicht erhoben. Versicherungsvermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwel-
che besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus anderen Gründen zu 
erheben. 

Der so genannte Erstbeitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. Bei jährlicher Zahlungsweise werden die Folgebeiträge jeweils zu dem Tag im 
Monat fällig, auf den auch der Ablauf des Vertrages vereinbart wurde. Wurde als Ablauf beispielsweise 
der 01.01.2011 vereinbart, so sind die Folgebeiträge jeweils zum 01.01. des Jahres im Voraus für das 
kommende Versicherungsjahr zu zahlen. Soweit Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbart haben, 
werden wir die fälligen Beiträge von Ihrem Konto abbuchen.
Wird der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, sind wir, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. Ist der einmalige oder erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
Wir weisen darauf hin, dass bei Beitragsverzug zusätzliche Kosten, wie
z. B. Mahngebühren, entstehen können.

Gültigkeit des Angebots- bzw. Antragsdokuments6. 
Unfall, Hausrat, Glas, Gebäude und Haftpflicht: 
An das durch das beiliegende Angebots- bzw. Antragsdokument abgegebene Angebot halten wir uns 
einen Monat gebunden.
Rechtsschutz:
Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere hinsichtlich des Preises, 
ist auf sechs Wochen ab Angebotsabgabe befristet.

Informationen zum Versicherungsvertrag

Beginn und Angaben über das Zustandekommen des Vertrages7. 
Der Abschluss eines Versicherungsvertrages setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. 
Das heißt, der Versicherungsvertrag kommt entweder durch Antrag Ihrerseits und Übersendung  des 
Versicherungsscheins unsererseits oder durch Übersendung des Versicherungsscheins unsererseits und 
Annahmeerklärung Ihrerseits wirksam zustande, sofern Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht (siehe Ziffer 
8a) Gebrauch machen. 
Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages können wir innerhalb eines Monats annehmen. 
Von dem im vorliegenden Versicherungsantrag beschriebenen Vertragsinhalt abweichende Nebenabre-
den bzw. Zusagen werden für den Versicherungsträger nur dann verbindlich, wenn sie von ihm ausdrück-
lich und in Textform bestätigt worden sind. Wird der Beitrag rechtzeitig gezahlt, beginnt der
Versicherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt. Ist eine Wartezeit im Vertrag vereinbart worden, so 
beginnt der Versicherungsschutz nach dem Ablauf der Wartezeit. 

 Widerrufsbelehrung8. 

a) Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform  
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, bei Verträgen 
im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes 
zum BGB. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf für Unfall-, Hausrat-, Sach- oder Haftpflichtversicherungen ist zu richten an:
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
-Indizierservice-
Windmühlenstr. 1-2
30159 Hannover
Fax: (0511) 3031-7699
E-mail: FP.Indizierservice-Betrieb@hdi-gerling.de 
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Der Widerruf für die Rechtsschutzversicherung ist zu richten an die:
HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG
Günther-Wagner-Allee 14
30177 Hannover
Fax: (0511) 3902-3799
E-Mail: rechtsschutz@hdi-gerling.de
Oder an die Niederlassung, über die der Vertrag geschlossen wurde

b) Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit 
bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 
1/360 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Jahresbeitrags zuzüglich Versicherungsteuer pro Tag, 
an dem Versicherungsschutz bestanden hat.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.
Üben Sie bei einer erteilten vorläufigen Deckung Ihr Widerrufsrecht aus, so endet die vorläufige Deckung 
mit Zugang des Widerrufs bei uns. Uns gebührt der Beitrag für die Zeit ab Versicherungsbeginn bis zum
Zugang des Widerrufs.

c) Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Vertragslaufzeit9. 
Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn sie 
nicht spätestens drei Monate vor Ablauf durch eine Vertragspartei in Textform gekündigt werden.
Beträgt die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr, so endet der Vertrag ohne Kündigung zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

Beendigung eines Vertrags10. 
Die im Angebotsdokument dokumentierten Verträge können unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. 
auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen. 

Sprache11. 
Die Kommunikation mit Ihnen führen wir in deutscher Sprache.

Anwendbares Recht12. 
Auf den beantragten Versicherungsvertrag findet deutsches Recht Anwendung, sofern nichts Abwei-
chendes vereinbart ist.

Informationen zum Rechtsweg

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren13. 
Die HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG und die HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG 
sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V.

Anschrift:
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 – 3696000, Fax: 0800 – 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbürokratisch die Entscheidungen der Versicherer.
Das Verfahren ist für Sie als Verbraucher kostenlos. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für 
Porto und Telefongespräche. Der Versicherungsombudsmann kann bei Beschwerden zu Hausrat- und
Gebäudeversicherungen ebenso helfen wie bei Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen. 

Auch die Unfall-, Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen gehören zu seinem Aufga-
benbereich, die Krankenversicherungen allerdings nicht. Sind Sie mit unserer Entscheidung nicht ein-
verstanden, dann geben Sie bitte zuerst uns die Möglichkeit, die Entscheidung zu überprüfen. Sollte 
Sie das Ergebnis nicht zufrieden stellen, können Sie den Ombudsmann einschalten. Dies ist sowohl ein 
Gebot der Fairness gegenüber dem eigenen Vertragspartner als auch eine Voraussetzung nach der Ver-
fahrensordnung des Versicherungsombudsmanns (VomVO). Die Mehrzahl der Beschwerdeverfahren wird 
in etwa drei Monaten abgeschlossen. Einzelne komplizierte Fälle können etwas länger dauern. Für die 
Dauer des Verfahrens verjähren Ihre etwaigen Ansprüche nicht. Dies stellt die Verfahrensordnung sicher. 
Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen
steht immer noch der Weg zu den Gerichten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren 
Gunsten entscheidet, muss sich der Versicherer bis zu einem Betrag von 5.000 Euro daran halten.
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt.

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde14. 
Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerde auch an die zuständige Aufsichtbehörde richten:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

Vorvertragliche Anzeigepflichten 

Ihre Anzeigepflichten
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, die ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stände, nach denen wir in Textform fragen, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Das gleiche gilt 
bei Fragen in Textform, die wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, stellen.

Folgen der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt wurde. In diesem Fall haben wir das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und unser Kündigungs-
recht sind ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die anderen Bedingungen werden auf unser 
Verlangen rückwirkend, bei einer von Ihnen nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannten.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließen wir die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Ihrer Vertreter geschlossen, sind sowohl die Kenntnis und die Arglist Ihres 
Vertreters als auch Ihre Kenntnis und Ihre Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Rechtsfolgen bei Rücktritt
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz für künftige Versicherungsfälle. Bei bereits ein-
getretenen Versicherungsfällen bleiben wir zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Unsere 
Leistungspflicht entfällt, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt wurde. Bei einem Rücktritt steht uns 
der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte müssen die Umstände angegeben 
werden, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können nachträglich weitere Umstände 
angegeben werden, wenn für diese die Frist nicht verstrichen ist.
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